
LIZENZBEDINGUNGEN FÜR ENDBENUTZER 
Robert Goter 
 

1. VERGABE 
 
1.1 Durch diese Lizenzbedingungen (im Weiterem: Lizenz) erteilt der Lizenzgeber 

(Robert Goter) dem Lizenznehmer (im Weiterem: Endbenutzer) ein nicht 
übertragbares Recht zur Benutzung des von Robert Goter entwickelten 
Computerprogramms JKEL oder "Jeder kann es lernen" gemäß der folgenden 
Bestimmungen und Bedingungen. 
 

1.2 Endbenutzer hat das Recht, die Software auf dem Computersystem, das er bei 
der Installation im Besitz, im Gebrauch und unter Kontrolle hat, zu installieren und 
zu benutzen.   

 
1.3 Endbenutzer ist berechtigt eine maschinell lesbare Schutzkopie der Software zu 

erstellen. Die Kopie muss alle Copyright- und Urheberrechtshinweise enthalten, 
die dem Original beigelegt sind.  

 
1.4 Im Rahmen dieser Bedingungen enthält diese Lizenz keinerlei Rechte zur 

Vergebung einer Unterlizenz und zur Weitergabe von Herkunftscodes oder deren 
Benutzung.  

 
2 BESCHRÄNKUNGEN HINSICHTLICH DER BENUTZUNG 

 
2.1 Außer im Rahmen der Gesetzgebung und dieser Lizenz sind Dekompilierung, 

Reverse Engineering, Disassemblierung, Modifikation, Mieten, Pachten, Leihen, 
Distribution, Erstellen von der Software abgeleitete Werke oder Übermitteln der 
Software per Internet nicht erlaubt. 

 
3 EIGENTUMSRECHT 

 
3.1 Rechtstitel in Verbindung mit der Software, mit allen Patenten, Urheberrechten, 

Warenmarken, maskierten Teilen, sowie Planrechte, Formrechte, 
Branchengeheimnisse und Eigentumsrechte sind und bleiben das Eigentum von 
Robert Goter, egal ob sie gemäß der Gesetzgebung des Landes, in dem das 
Programm installiert wird, konkret anerkannt und bestätigt sind. Der Endbenutzer 
ist verpflichtet, keine Tat auszuüben, durch die er die Eigentumsrechte gefährden 
könnte. Er erhält somit keine Rechte, ausgenommen der Benutzerrechte, die in 
diesen Bedienungen festgelegt sind.  

 
4 VERTRAULICHKEIT 

 
4.1 Das Programm enthält vertrauliche und eigene Informationen, entwickelt von 

Robert Goter. 
Der Endbenutzer wird die vertraulichen Inhalte des Programms und alle 
Informationen mit der gleichen Sorgfalt geheim halten, mit der er seine 
eigenen vertraulichen Informationen geheim halten würde aber immer mit 
einer angemessenen Sorgfältigkeit.  

 



4.2 Der Endbenutzer wird keine der Bezeichnungen entfernen oder ändern, die 
darauf zeigen, dass es sich um Eigentums- oder Vertrauensinformationen 
handelt.  

 
5 GEWÄHRLEISTUNG 

 
5.1 Robert Goter gibt dem Endbenutzer die Gewähr, dass die Software 

dokumentationsgemäß funktionieren wird, vorausgesetzt sie wird gemäß der 
Gebrauchsanweisung und in beschriebener Systemumgebung verwendet, wobei 
Robert Goter nicht haftet, dass das Programm ungestört und fehlerfrei 
funktionieren wird. Alle möglichen Fehler werden in Rahmen der Bestimmungen 
von Gebrauchsanweisungen des Lizenzinhabers für Unterstützung und 
Instandhaltung behandelt.   

 
5.2 Robert Goter gewährleistet, dass das Medium, an dem das Programm und 

Benutzerdokumentation gespeichert sind, hinsichtlich des Materials und der 
Herstellung fehlerfrei ist. Der Lizenzinhaber wird die fehlerhaften Medien Die 
fehlerhaften Medien werden seitens des Lizenzinhabers kostenlos ersetzt, 
vorausgesetzt sie wurden innerhalb von 90 Tagen nach Lieferung 
zurückgegeben.  

 
5.3 Diese Lizenz schließt keine anderen Gewährleistungen ein.  
 

6 KÜNDIGUNG 
 
6.1 Diese Lizenz wird unverzüglich gekündigt, sobald der Endbenutzer gegen eine 

ihrer Bestimmungen oder Bedingungen verstößt. Wird die Lizenz gekündigt, 
treten außer Kraft auch alle Rechte des Benutzers, einschließlich des 
Benutzungsrechtes. 

 
7 RÜCKTRITT, INANSPRUCHNAHME  

 
7.1 Endbenutzer ist nicht berechtigt von dieser Lizenz zurückzutreten, sie 

weiterzugeben, oder sie bzw. eine ihrer Rechte auf irgendeine Art und Wiese zu 
übertragen, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Lizenzinhabers.  
 

7.2 Jeder Rücktritt, jede Delegierung oder Übertragung, die gegen die oben 
angeführte Bestimmung verstößt, gilt als ungültig. 

 
7.3 Die Bestimmungen der Lizenzbedingungen haben die Absicht, die Rechte des 

Lizenzinhabers unmittelbar dem Endbenutzer geltend zu machen. 
 

 
 


